
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/10/15 1Ob229/97a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1997

Norm

ABGB §312

ABGB §1460

WRG §2 Abs2

WRG §3

Rechtssatz

Allein aus der Tatsache, daß die in einer Entfernung von einundzwanzig beziehungsweise zweiundvierzig Meter von

einem Grundstück selbst in den Seeboden gerammten Piloten von den jeweiligen Grundstückseigentümern gewartet

und auch erneuert wurden, kann keine Ersitzung des Eigentumsrechts an der zwischen der äußeren Pilotenreihe und

dem Grundstück befindlichen Seefläche abgeleitet werden.
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Schlagworte

21; 42 m
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